
Sehr geehrte Damen und Herren,

Das International Accounting Standards
Board (IASB) und die EU-Kommission
waren in den Jahren 2008 und 2009
sehr aktiv, um Unternehmen, die nach
International Financial Reporting Stan-
dards, wie sie in der EU anzuwenden
sind, Rechnung legen, mit einer Viel-
zahl von neuen Standards und Interpre-
tationen zu überraschen. Ein Großteil
der Neuerungen tritt bereits am
01.01.2009 in Kraft. Der Umfang der
für 2009 relevanten Änderungen ist er-
heblich und in einigen Bereichen we-
sentlich bzw. grundsätzlich.
Aus diesem Grund betrachten wir es als
wichtig, Ihnen zum heutigen Zeit-
punkt, nämlich in der Phase der Ab-
schlusserstellung 2009, einen kompri-
mierten Überblick über die relevanten
Neuerungen zur Verfügung zu stellen.
Bei den nachfolgenden Ausführungen
bitten wir Sie zu beachten, dass es sich
hierbei nicht um eine abschließende
Analyse oder Erläuterung der betreffen-
den Neuerungen handelt. Vielmehr
werden lediglich die Hauptaspekte der
Änderungen beleuchtet. Für die An-
wendung der Neuerungen sowie für
anstehende Entscheidungen sind die
betreffenden Standards und Interpreta-
tionen in ihrem jeweiligen Wortlaut
maßgeblich.
Gerne stehen Ihnen bei der Umsetzung
der Änderungen/Neuerungen bzw. ge-
nerell bei Fragen im Hinblick auf die An-
wendung der IFRS die Mitglieder unse-
res AWT Horwath IFRS-Fachpools hilf-
reich zur Seite.

Mit den besten Grüßen
Ihre
Barbara Erdt
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IFRS 5: Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte
und aufgegebene Geschäftsbereiche

Ein Unternehmen, das an einen Ver-
kaufsplan gebunden ist, der den Verlust
der Beherrschung eines Tochterunter-
nehmens zur Folge hat, hat alle Vermö-
genswerte und Schulden dieses Toch-
terunternehmens als "zur Veräußerung
gehalten" einzustufen, sofern die Kriteri-
en des IFRS 5.6-8 erfüllt sind, und zwar
unabhängig davon, ob das Unterneh-
men auch nach dem Verkauf eine nicht-

IAS 1: Darstellung des Abschlusses
Der Kategorie "held for trading" zuge-
ordnete Finanzinstrumente müssen
nicht generell als kurzfristige Vermö-
genswerte und Schulden klassifiziert
werden. Insbesondere sog. "freistehen-

de Derivate", die der Kategorie "held for
trading" zugeordnet werden, werden
künftig nur dann als kurzfristig ausge-
wiesen, wenn ihre Haltedauer voraus-
sichtlich weniger als 12 Monate beträgt.

Die Änderung ist erstmals für Geschäfts-
jahre anzuwenden, die am 01.01.2009
oder danach beginnen. Eine frühere
Anwendung ist zulässig, aber anzuge-
ben. �

kontrollierende Beteiligung am ehemali-
gen Tochterunternehmen behalten hat.
Die Änderung ist erstmals für Geschäfts-
jahre anzuwenden, die am oder nach
dem 01.07.2009 beginnen. Eine frühe-
re Anwendung ist zulässig. Diese Än-
derung ist jedoch nicht auf Berichtspe-
rioden eines vor dem 01.07.2009 be-
ginnenden Geschäftsjahres anzuwen-
den, es sei denn, IFRS 27 (überarbeitet

Mai 2008) wird ebenfalls angewandt.
Wenn ein Unternehmen diese Än-
derung vor dem 01.07.2009 anwendet,
hat es diese Tatsache anzugeben. Ein
Unternehmen wendet die Änderungen
künftig ab dem Datum an, an dem es
IFRS 5 erstmals zugrunde legt, und zwar
vorbehaltlich der Übergangsbestim-
mungen von IAS 27.45 (überarbeitet
Mai 2008). �

Das International Accounting Standards Board (IASB) hat Ende Mai 2008 im Rahmen seiner jährlichen Aktualisierung Verbesse-
rungen an den International Financial Reporting Standards veröffentlicht. Diese umfassen zahlreiche Änderungen an diversen
Standards, wobei es sich zum einen um Änderungen im Bereich Ansatz, Darstellung und Bewertung und zum anderen um redak-
tionelle Änderungen handelt.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 70/2009 vom 23.01.2009 wurden diese Aktualisierungen in EU-Recht übernommen. Der wesent-
liche Teil der Neuerungen ist bereits für Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31.12.2008 beginnen, d.h. bereits für
Geschäftsjahre ab 01.01.2009. Ein Teil der Änderungen gilt erst für nach dem 30.06.2009 beginnende Geschäftsjahre.

Im Folgenden werden ausschließlich die wesentlichsten Änderungen im Bereich Ansatz, Darstellung und Bewertung erläutert.
Auf eine Darstellung der redaktionellen Änderungen wird verzichtet.

IAS 16: Sachanlagen / IAS 7 Kapitalflussrechnung
Vermögenswerte, die im Rahmen ihrer
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu-
nächst vermietet und im Anschluss da-
ran verkauft werden, sind in das Vor-
ratsvermögen umzugliedern, wenn die
Vermietung beendet ist und eine Ver-
äußerungsabsicht für die Vermögens-

werte besteht. IFRS 5 findet hierauf
keine Anwendung. Der Verkaufserlös
wird unter Anwendung von IAS 18 als
Umsatzerlös ausgewiesen. In der Kapi-
talflussrechnung sind die Mieteinnah-
men und die Verkaufserlöse dieser Ver-
mögenswerte im Cashflow aus be-

trieblicher Tätigkeit auszuweisen.
Die Änderungen sind erstmals für
Geschäftsjahre anzuwenden, die am
01.01.2009 oder danach beginnen.
Eine frühere gleichzeitige Anwendung
beider Standardänderungen ist zuläs-
sig, aber anzugeben. �

IAS 19: Leistungen an Arbeitnehmer
Zum einen wurde der Begriff "Ertrag
aus Planvermögen" dergestalt ange-
passt, dass Administrationskosten nur
dann berücksichtigt werden, wenn sie
nicht bereits in die Berechnung der
Pensionsverpflichtung eingeflossen
sind.
Zum anderen beziehen sich weitere
Änderungen im IAS 19 auf die Abgren-

zung von Plankürzungen und negati-
vem nachzuverrechnendem Dienst-
zeitaufwand. Beziehen sich Plananpas-
sungen auf Ansprüche aus bereits er-
brachten Leistungen, handelt es sich
bei dem daraus resultierenden Effekt
um einen negativen nachzuverrech-
nenden Dienstzeitaufwand. Werden
aufgrund von Plananpassungen die

Ansprüche des Arbeitnehmers für
künftige Arbeitsleistungen gekürzt, ist
der Effekt als Plankürzung zu erfassen.
Die Änderungen sind erstmals für Ge-
schäftsjahre anzuwenden, die am
01.01.2009 oder danach beginnen.
Für einen Teil der Änderungen ist eine
frühere Anwendung zulässig, aber an-
zugeben. �
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IAS 23: Fremdkapitalkosten
Die Definition der Fremdkapitalkosten
wurde dahingehend geändert, dass
nun explizit auch die nach der Effektiv-
zinsmethode berechneten Zinsen

gem. IAS 39 benannt sind und zu den
Fremdkapitalkosten gehören.
Die Änderungen sind erstmals für Ge-
schäftsjahre anzuwenden, die am

01.01.2009 oder danach beginnen.
Eine frühere Anwendung ist zulässig,
aber anzugeben. �

IAS 27: Konzern- und Einzelabschlüsse
Die Änderung in IAS 27 betrifft die Be-
wertung von Anteilen an Tochterun-
ternehmen, Joint Ventures und assozi-
ierten Unternehmen im IFRS-Einzelab-
schluss. Soweit die Anteile nicht gem.
IFRS 5 als "held for sale" zu klassifizie-
ren sind, kann die Bewertung wahlwei-
se zu Anschaffungskosten oder in
Übereinstimmung mit IAS 39 erfolgen.

Soweit die Bewertung zu Anschaf-
fungskosten erfolgt ist und in der Fol-
gezeit eine Klassifizierung der Anteile
gem. IFRS 5 als "held for sale" vorzu-
nehmen ist, hat die Folgebewertung
nach den Regeln des IFRS 5 stattzufin-
den. Wurden die Anteile ursprünglich
nach IAS 39 bewertet, so ist diese Be-
wertung im Fall der Klassifizierung

nach IFRS 5 als "held for sale" beizube-
halten.
Die Änderungen sind prospektiv ab
dem Datum der erstmaligen Anwen-
dung von IFRS 5 in der ersten Berichts-
periode eines am 01.01.2009 oder da-
nach beginnenden Geschäftsjahres an-
zuwenden. Eine frühere Anwendung
ist zulässig, aber anzugeben. �

IAS 28: Anteile an assoziierten Unternehmen
Wertminderungen auf den Buchwert
der Anteile an assoziierten Unterneh-
men sind auf den Buchwert als Ganzes
vorzunehmen und nicht auf die einzel-
nen hinter diesem Wert stehenden
Vermögenswerte. Dies bedeutet, dass
kein separater Wertminderungstest für
einen hinter dem Buchwert stehenden

Firmenwert vorzunehmen ist. Die
Wertminderungen auf den Buchwert
der Anteile an assoziierten Unterneh-
men unterliegen somit keinem Wert-
aufholungsverbot.
Die Änderungen sind erstmals für Ge-
schäftsjahre anzuwenden, die am
01.01.2009 oder danach beginnen.
Eine frühere Anwendung ist zulässig.

Falls ein Unternehmen die Änderun-
gen auf eine frühere Periode anwen-
det, so hat es dies anzugeben und die
entsprechenden Änderungen in
IFRS 7.3, IAS 31.1 und IAS 32.4 (über-
arbeitet Mai 2008) gleichzeitig anzu-
wenden. Die Änderungen können pro-
spektiv angewendet werden. �

IAS 31: Anteile an Gemeinschaftsunternehmen
Falls ein Joint Venture gem. IAS 39 mit
dem beizulegenden Zeitwert bewertet
wird, findet IAS 31 hierauf nur inso-
weit Anwendung, als Angaben zu den
Verpflichtungen des Partnerunterneh-
mens sowie die zusammengefassten
Angaben zu den Vermögenswerten,

Schulden, Erträgen und Aufwendun-
gen zu machen sind.
Die Änderungen sind erstmals für Ge-
schäftsjahre anzuwenden, die am
01.01.2009 oder danach beginnen.
Eine frühere Anwendung ist zulässig.
Falls ein Unternehmen die Änderun-

gen auf eine frühere Periode anwen-
det, so hat es dies anzugeben und die
entsprechenden Änderungen in
IFRS 7.3, IAS 28.1 und IAS 32.4 (über-
arbeitet Mai 2008) gleichzeitig anzu-
wenden. Die Änderungen können pro-
spektiv angewendet werden. �

IAS 20: Bilanzierung und Darstellung von Zuwendungen der
öffentlichen Hand

Un- oder unterverzinsliche Darlehen
aus öffentlicher Hand sind in Überein-
stimmung mit IAS 39 bei der Erstver-
buchung zum fair value, d.h. mit dem
marktgerecht abgezinsten Betrag ein-
zubuchen. Die Differenz zum Auszah-
lungsbetrag wird als Zuwendung der

öffentlichen Hand ggfs. passivisch ab-
gegrenzt und über die Laufzeit erfolgs-
wirksam aufgelöst. Die Aufzinsung des
Darlehens stellt einen entsprechenden
Aufwand dar.
Die Änderungen sind erstmals pro-
spektiv auf öffentliche Darlehen anzu-

wenden, die ein Unternehmen in ei-
nem nach dem 01.01.2009 oder da-
nach beginnenden Geschäftsjahr er-
halten hat. Eine frühere Anwendung
ist zulässig, aber anzugeben. �
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IAS 39: Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung
Durch Einfügung von IAS 39.50 A wird
klargestellt, dass zum einen ein Deri-
vat, das nicht mehr als Sicherungsin-
strument dient, als erfolgswirksam
zum beizulegenden Zeitwert klassifi-
ziert werden darf. Zum anderen darf
ein erfolgswirksam zum beizulegen-

den Zeitwert klassifiziertes Finanzin-
strument als Sicherungsinstrument de-
signiert werden.
Zudem wurden Klarstellungen hinsicht-
lich der Designation und Dokumen-
tation von Sicherungsbeziehungen auf
Segmentebene und des anzuwenden-

den Effektivzinses bei der Auflösung
von Fair Value Hedges getroffen.
Die Änderungen sind erstmals für Ge-
schäftsjahre anzuwenden, die am
01.01.2009 oder danach beginnen.
Eine frühere Anwendung ist zulässig,
aber anzugeben. �

IAS 40: Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien
Eine in der Herstellung befindliche Im-
mobilie, die als Finanzinvestition ge-
halten wird, kann infolge der Ände-
rung des IAS 40 nun bereits während
der Bauphase zum beizulegenden
Zeitwert bewertet werden, wenn die-
ser verlässlich ermittelt werden kann.
Ein Unternehmen kann die Änderun-
gen prospektiv erstmals in der ersten

Berichtsperiode eines am 01.01.2009
oder danach beginnenden Geschäfts-
jahres anwenden.
Ein Unternehmen kann die Änderun-
gen auf sich noch in der Erstellung be-
findliche als Finanzinvestition gehalte-
ne Immobilien für Stichtage vor dem
01.01.2009 anwenden, sofern die je-
weils beizulegenden Zeitwerte der sich

noch in Erstellung befindlichen als Fi-
nanzinvestition gehaltenen Immobili-
en zu den jeweiligen Stichtagen be-
stimmt wurden.
Eine frühere Anwendung ist zulässig,
aber anzugeben. Gleichzeitig sind die
Änderungen des IAS 16.5 und 16.81 E
anzuwenden. �

IAS 36: Wertminderung von Vermögenswerten

Die Änderungen in IAS 36 betreffen
Angabepflichten bei der Ermittlung
des erzielbaren Betrags auf Basis des
beizulegenden Zeitwerts abzgl. Ver-
äußerungskosten. Insbesondere han-

delt es sich um Angaben für den Fall,
dass der beizulegende Zeitwert abzgl.
Veräußerungskosten mittels eines
DCF-Verfahrens ermittelt wird.
Die Änderungen sind erstmals für Ge-

schäftsjahre anzuwenden, die am
01.01.2009 oder danach beginnen.
Eine frühere Anwendung ist zulässig,
aber anzugeben. �

IAS 38: Immaterielle Vermögenswerte
Kosten für erhaltene Güter oder bezo-
gene Dienstleistungen für Werbekam-
pagnen und verkaufsfördernde Maß-
nahmen (einschließlich Versandhaus-
kataloge) sind als Aufwand zu erfas-
sen, wenn die Güter für das Unterneh-
men verfügbar sind bzw. das Unter-
nehmen die entsprechende Dienstlei-

stung erhält und nicht erst, wenn der
entsprechende Umsatz erzielt wird.
Zudem wurde IAS 38 durch Strei-
chung des letzten Satzes in IAS 38.98
klarstellend dahingehend angepasst,
dass nun auch für immaterielle Vermö-
genswerte mit einer bestimmten Nut-
zungsdauer zu prüfen ist, ob nicht

auch z. B. eine leistungsabhängige Ab-
schreibung erforderlich ist.
Die Änderungen sind erstmals für
Geschäftsjahre anzuwenden, die am
01.01.2009 oder danach beginnen.
Eine frühere Anwendung ist zulässig,
aber anzugeben. �
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WEITERE STANDARDS UND INTERPRETATIONEN, DIE IM JAHR 2009 ANZUWENDEN SIND
(in chronologischer Reihenfolge der EU-Verordnungen)

IAS 23: Fremdkapitalkosten

Das IASB veröffentlichte im März 2007
eine überarbeitete Fassung des IAS 23,
der mit der Verordnung (EG) Nr.
1260/2008 vom 10.12.2008 in euro-
päisches Recht übernommen wurde.
Der überarbeitete IAS 23 ist erstmals
für Geschäftsjahre anzuwenden, die

am 01.01.2009 oder danach begin-
nen. Eine frühere Anwendung ist zu-
lässig, aber anzugeben.
Nach der überarbeiteten Fassung des
IAS 23 sind Fremdkapitalkosten, die di-
rekt dem Erwerb, dem Bau oder der
Herstellung eines qualifizierten Vermö-

genswerts zugeordnet werden kön-
nen, nicht mehr als Aufwand zu erfas-
sen, sondern sind als Teil der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten des
Vermögenswerts aktivierungspflichtig.
Andere Fremdkapitalkosten sollten als
Aufwand erfasst werden. �

IFRS 2: Anteilsbasierte Vergütung

Das IASB veröffentlichte im Januar
2008 Änderungen am IFRS 2, die mit
der Verordnung (EG) Nr. 1261/2008
vom 16.12.2008 in europäisches
Recht übernommen wurden.
Die Neuerungen des IFRS 2 sind erst-

mals für Geschäftsjahre anzuwenden,
die am 01.01.2009 oder danach be-
ginnen. Eine frühere Anwendung ist
zulässig, aber anzugeben.
Die Änderung des IFRS 2 klärt, was un-
ter Ausübungsbedingungen zu verste-

hen ist, wie Nicht-Ausübungsbedin-
gungen zu bilanzieren sind und wie
Annullierungen anteilsbasierter Vergü-
tungsvereinbarungen vom Unterneh-
men oder der Gegenpartei zu verbu-
chen sind. �

IFRIC 11: Geschäfte mit eigenen Aktien und Aktien von
Konzernunternehmen

Das IASB hat im November 2006 IFRIC
11 "Geschäfte mit eigenen Aktien und
Aktien von Konzernunternehmen" ver-
öffentlicht, welcher mit Verordnung
(EG) 611/2007 vom 01.06.2007 in eu-
ropäisches Recht übernommen wurde.
IFRIC 11 ist spätestens mit Beginn des
Geschäftsjahres 2008 anzuwenden.
Abweichend davon müssen Unterneh-
men, deren Geschäftsjahr im Januar

oder Februar beginnt, IFRIC 11 späte-
stens mit Beginn des Geschäftsjahres
2009 anwenden.
IFRIC 11 regelt, wie IFRS 2 auf anteils-
basierte Vergütungstransaktionen an-
zuwenden ist, die die eigenen Eigenka-
pitalinstrumente des Unternehmens
oder Eigenkapitalinstrumente eines
anderen Unternehmens derselben
Gruppe, z. B. des Mutterunterneh-

mens, involvieren. Die Interpretation
war notwendig, da es bis dato keine
Regelung für die Bilanzierung von an-
teilsbasierten Vergütungstransaktionen
im Abschluss des Unternehmens gab,
falls ein Unternehmen Güter und
Dienstleistungen als Gegenleistung für
Eigenkapitalinstrumente der Mutter-
gesellschaft des Unternehmens erhal-
ten hat. �

IFRS 8: Geschäftssegmente
Der vom IASB im November 2006 ver-
öffentlichte IFRS 8 wurde mit der
Verordnung (EG) Nr. 1358/2007 vom
21.11.2007 in europäisches Recht
übernommen.
IFRS 8 ist erstmals für Geschäftsjahre
anzuwenden, die am 01.01.2009 oder
danach beginnen, und ersetzt IAS 14.
Eine frühere Anwendung ist zulässig,
aber anzugeben.
Die wesentlichen Änderungen des
IFRS 8 im Vergleich zu IAS 14 betreffen
folgende Punkte: Nach IFRS 8 ist für
die Segmentberichterstattung künftig

ausschließlich der sog. "Management
Approach" anzuwenden. Dies bedeu-
tet, dass das Berichtsformat der Seg-
mentberichterstattung dem internen
Managementberichtformat entspricht
und somit eine Annäherung von inter-
ner und externer Berichterstattung
stattfindet. Künftig entfällt die Unter-
scheidung in primäre und sekundäre
Segmente. Die Berichterstattung er-
folgt ausschließlich auf Basis der opera-
tiven Segmente.
Eine weitere wesentliche Änderung
gegenüber IAS 14 liegt darin, dass

nach IFRS 8 die im Rahmen der Seg-
mentberichterstattung darzustellen-
den Segmentzahlen den Zahlen ent-
sprechen müssen, die dem Manage-
ment als Entscheidungsgrundlage die-
nen. Hierbei ist es irrelevant, ob diese
internen Zahlen IFRS-konform sind
oder nicht. Umfangreiche Erläuterun-
gen sind somit erforderlich. Eine Aus-
nahme von der Bewertung nach dem
sog. "Management Approach" bilden
die Erlöse aus Verkäufen an externe
Kunden sowie die Informationen über
geographische Bereiche. �
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IFRIC 13: Kundenbindungsprogramme
Das IASB veröffentlichte im Juli 2007
die IFRIC Interpretation 13 “Kunden-
bindungsprogramme”, die mit der
Verordnung (EG) Nr. 1262/2008 vom
16.12.2008 in europäisches Recht
übernommen wurde.
IFRIC 13 ist erstmals für Geschäftsjahre
anzuwenden, die am 01.01.2009 oder
danach beginnen. Eine frühere An-
wendung ist zulässig, aber anzugeben.
Mit IFRIC 13 werden die in der Praxis
bestehenden Inkongruenzen bei der

Rechnungslegung von freien oder dis-
kontierten Gütern oder Dienstleistun-
gen beseitigt, die im Rahmen von
Kundenbindungsprogrammen ange-
boten bzw. erbracht werden, und mit
denen Unternehmen ihre Kunden in
Form von Sammelpunkten, Flugmei-
len oder sonstigen Vergünstigungen
beim Verkauf von Gütern oder Dienst-
leistungen belohnen.
IFRIC 13 betrachtet die Verkaufstrans-
aktion, die der Prämiengewährung zu-

grunde liegt, als Mehrkomponenten-
geschäft. Dementsprechend ist der auf
die Prämienkomponente entfallende
Umsatzerlös zum fair value zu bewer-
ten und passivisch abzugrenzen. Der
Umsatzerlös aus der Prämiengewäh-
rung wird erst realisiert, wenn das Un-
ternehmen seine Verpflichtung aus der
Prämiengewährung erfüllt oder die
Prämie verfallen ist. �

IFRIC 14:
Die Begrenzung eines leistungsorientierten Vermögenswertes,
Mindestdotierungsverpflichtungen und ihre Wechselwirkung

Das IASB veröffentlichte im Juli 2007
IFRIC 14 "Die Begrenzung eines lei-
stungsorientierten Vermögenswertes,
Mindestdotierungsverpflichtungen und
ihre Wechselwirkung", die mit der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1263/2008 vom
16.12.2008 in europäisches Recht
übernommen wurde. Sie ist erstmals für
Geschäftsjahre anzuwenden, die am
01.01.2009 oder danach beginnen.

Eine frühere Anwendung ist zulässig.
IFRIC 14 stellt einige Bestimmungen
des IAS 19 klar, in denen es um die Be-
wertung eines Vermögenswerts bei lei-
stungsorientierten Altersversorgungs-
plänen im Fall einer Mindestdotie-
rungspflicht geht. Ein leistungsorien-
tierter Vermögenswert liegt vor, wenn
der beizulegende Zeitwert des Plan-
vermögens den Barwert der leistungs-

orientierten Verpflichtung übersteigt.
IAS 19 beschränkt die Bewertung eines
leistungsorientierten Vermögenswerts
auf den Barwert eines wirtschaftlichen
Nutzens, welcher in Form von Rücker-
stattungen aus dem Plan oder Minde-
rungen künftiger Beitragszahlungen
zur Verfügung steht und durch Min-
destdotierungsverpflichtungen beein-
flusst werden kann. �

IAS 1: Darstellung des Abschlusses
Das IASB veröffentlichte im September
2007 eine überarbeitete Fassung des
IAS 1, welche mit der Verordnung (EG)
Nr. 1274/2008 vom 17.12.2008 in eu-
ropäisches Recht übernommen wurde.
IAS 1 in seiner überarbeiteten Version
ist erstmals auf Geschäftsjahre anzu-
wenden, die am 01.01.2009 oder da-
nach beginnen. Eine frühere Anwen-
dung ist zulässig, aber anzugeben.
Die Abschlussbestandteile "balance
sheet" und "cash flow statement" sind
in "statement of financial position"
und "statement of cash flows" umbe-
nannt worden.
Wenn nach IFRS eine rückwirkende
Anpassung der Vorjahreszahlen z. B.

aufgrund von Änderungen von Bilan-
zierungsmethoden erforderlich ist, ist
nunmehr eine weitere Bilanz zum Be-
ginn des Vorjahres aufzustellen.
Neu in IAS 1 ist auch die Unterschei-
dung von Eigenkapitalveränderungen
aus Transaktionen mit Gesellschaftern
und sonstigen Eigenkapitalveränderun-
gen. Nur die erstgenannten Eigenkapi-
talveränderungen sind künftig in der
Eigenkapitalveränderungsrechnung zu
zeigen. Alle anderen Eigenkapitalverän-
derungen sind in der sog. Gesamter-
gebnisrechnung erfasst.
Für die Darstellung der Gesamtergeb-
nisrechnung besteht die Wahl zwi-
schen zwei Formaten. Nach dem sog.

"one statement approach" werden die
ergebniswirksamen Aufwendungen
und Erträge und die nicht ergebnis-
wirksamen Einkommensbestandteile
in einem einheitlichen Rechenwerk ge-
zeigt, dessen Summe das sog. "Ge-
samtergebnis" bildet. Entsprechend
dem sog. "two statement approach"
erfolgt im Rahmen einer ersten Auf-
stellung (GuV) die Ermittlung des Pe-
riodenergebnisses und in einer zwei-
ten (Gesamtergebnisrechung) die
Überleitung vom Periodenergebnis
zum Gesamtergebnis durch Erfassung
der nicht ergebniswirksamen Einkom-
mensbestandteile. �
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IAS 32: Finanzinstrumente: Darstellung /
IAS 1: Darstellung des Abschlusses

Das IASB veröffentlichte im Februar
2008 unter dem Titel „Kündbare Fi-
nanzinstrumente und bei Liquidation
entstehende Verpflichtungen“ Ände-
rungen an IAS 32 und IAS 1, welche
mit der Verordnung (EG) Nr. 53/2009
vom 21.01.2009 in europäisches
Recht übernommen wurden.
Die Änderungen sind erstmals für Ge-
schäftsjahre anzuwenden, die am
01.01.2009 oder danach beginnen.
Eine frühere Anwendung ist zulässig,
aber anzugeben. Wendet ein Unter-
nehmen die Änderungen bereits zu ei-

nem früheren Zeitpunkt an, sind die
damit verbundenen Änderungen in
IAS 1, IAS 39, IFRS 7 und IFRIC 2
gleichzeitig anzuwenden.
Durch diese Änderungen soll insbe-
sondere der Eigenkapitalausweis bei
Personengesellschaften wieder ermög-
licht werden.
Durch die Neuerungen in IAS 32 erge-
ben sich grundsätzlich keine Änderun-
gen in der Abgrenzung von Eigenkapi-
tal und Fremdkapital. Vielmehr wurde
fallbezogen geregelt, dass kündbare
Finanzinstrumente und Finanzinstru-

mente, die im Fall der Liquidation des
emittierenden Unternehmens einen
Residualanspruch des Inhabers des Fi-
nanzinstruments gegen das Unterneh-
men begründen, als Eigenkapital klas-
sifiziert werden, wenn bestimmte im
Standard genau definierte Bedingun-
gen kumulativ erfüllt werden.
Zu beachten gilt, dass diese Änderun-
gen keine Auswirkung auf den Ausweis
von Minderheitenanteilen an Perso-
nengesellschaften im Konzernab-
schluss haben. Diese werden unverän-
dert als Fremdkapital eingeordnet. �

IFRS 1: Erstmalige Anwendung der IFRS /
IAS 27: Konzern- und Einzelabschluss

Das IASB veröffentlichte im Mai 2008
unter dem Titel „Anschaffungskosten
von Anteilen an Tochterunternehmen,
gemeinschaftlich geführten Unterneh-
men oder assoziierten Unternehmen“
Änderungen an IFRS 1 und IAS 27,
welche mit der Verordnung (EG) Nr.
69/2009 vom 23.01.2009 in europäi-
sches Recht übernommen wurden.
Die Änderungen sind erstmals für
Geschäftsjahre anzuwenden, die am
01.01.2009 oder danach beginnen.
Eine frühere Anwendung ist zulässig,
aber anzugeben.
Durch die Änderungen in IFRS 1 hat
ein IFRS-Erstanwender nunmehr in sei-
nem Einzelabschluss das Wahlrecht, als

Ersatz für die Anschaffungskosten von
Anteilen an Tochterunternehmen, ge-
meinschaftlich geführten Unterneh-
men oder assoziierten Unternehmen
entweder den beizulegenden Zeitwert
zum Zeitpunkt der IFRS-Umstellung
oder den nach den vorherigen Rech-
nungslegungsvorschriften ermittelten
Buchwert zu diesem Zeitpunkt anzu-
setzen.
In IAS 27 wurde die Definition der
„Anschaffungskostenmethode“ gestri-
chen. Dies bedeutet, dass ein Anteils-
eigner sämtliche Dividenden aus
Tochterunternehmen, gemeinschaft-
lich geführten Unternehmen oder as-
soziierten Unternehmen in seinem Ein-

zelabschluss als Ertrag erfassen muss,
auch wenn diese aus den Rücklagen
vor Übernahme gezahlt werden.
Zudem wird klargestellt, wie nach
IAS 27 die Anschaffungskosten von
Anteilen zu bestimmen sind, wenn ein
Mutterunternehmen die Struktur der
Unternehmensgruppe durch Bildung
eines neuen Mutterunternehmens re-
organisiert und dieses neue Mutterun-
ternehmen durch Ausgabe von Eigen-
kapitalinstrumenten im Austausch für
bestehende Eigenkapitalinstrumente
des ursprünglichen Mutterunterneh-
mens die Beherrschung über letzteres
übernimmt. �

IFRIC 12: Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen

Das IASB veröffentlichte im November
2006 IFRIC 12 „Dienstleistungskonzes-
sionsvereinbarungen“, welche mit der
Verordnung (EG) Nr. 254/2009 vom
25.03.2009 in europäisches Recht
übernommen wurde.

IFRIC 12 ist spätestens mit Beginn des
ersten nach dem Inkrafttreten dieser
Verordnung beginnenden Geschäfts-
jahres anzuwenden.
IFRIC 12 regelt, wie die einer derartigen
Vereinbarung unterliegende Infrastruk-

tureinrichtung beim Betreiber bilanziell
zu erfassen ist. In Abhängigkeit von der
Art der Dienstleistungskonzessions-
vereinbarung erfasst der Betreiber ei-
nen finanziellen Vermögenswert oder
einen immateriellen Vermögenswert. �
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IFRIC 16: Absicherung einer Nettoinvestition in einen auslän-
dischen Geschäftsbetrieb

Das IASB veröffentlichte im Juli 2008
IFRIC 16 „Absicherung einer Nettoin-
vestition in einen ausländischen Ge-
schäftsbetrieb“, welche mit der Ver-
ordnung (EG) Nr. 460/2009 vom
04.06.2009 in europäisches Recht
übernommen wurde.
IFRIC 16 ist spätestens mit Beginn des
ersten nach dem 30.06.2009 begin-
nenden Geschäftsjahres anzuwenden.

Eine frühere Anwendung ist zulässig,
aber anzugeben.
IFRIC 16 enthält die Klarstellung von
Sachverhalten, die sich bereits aus
IAS 21 und IAS 39 in Zusammenhang
mit der Bilanzierung der Absicherung
von Fremdwährungsrisiken innerhalb
eines Unternehmens und seiner aus-
ländischen Geschäftsbetriebe ergeben.
IFRIC 16 regelt, welche Arten von

Fremdwährungsrisiken abgesichert
werden können, auf welcher Konzern-
ebene das Sicherungsinstrument zur
Minderung des Fremdwährungsrisikos
gehalten werden muss und welche bi-
lanziellen Konsequenzen sich bei der
Veräußerung des ausländischen Ge-
schäftsbetriebs ergeben. �

IAS 27: Konzern- und Einzelabschlüsse
Das IASB veröffentlichte im Januar 2008
Änderungen an IAS 27, welche mit der
Verordnung (EG) Nr. 494/2009 vom
03.06.2009 in europäisches Recht
übernommen wurden.
Die Änderungen sind erstmals in der er-
sten Periode eines am 01.07.2009 oder
danach beginnenden Geschäftsjahres
anzuwenden. Eine frühere Anwendung

ist zulässig. Diese Änderungen sind je-
doch nicht auf Perioden eines vor dem
01.07.2009 beginnenden Geschäfts-
jahres anzuwenden, es sein denn, IFRS
3 (geändert 2008) wird ebenfalls ange-
wendet. Die Anwendung vor dem
01.07.2009 ist anzugeben.
Durch die Änderungen wird insbeson-
dere klargestellt, wie Mutterunterneh-

men Änderungen bei Anteilen an Toch-
terunternehmen ohne Beherrschungs-
verlust sowie im Fall des Beherr-
schungsverlusts zu bilanzieren haben.
Zudem wurde die Regelung betreffend
die Verlustzurechung an Minderheits-
gesellschafter geändert, und zwar der-
gestalt, dass nunmehr negative Minder-
heitenanteile entstehen können. �

IFRS 3: Unternehmenszusammenschlüsse

Das IASB veröffentlichte im Januar
2008 eine überarbeitete Fassung des
IFRS 3, welche mit der Verordnung
(EG) Nr. 495/2009 vom 03.06.2009 in
europäisches Recht übernommen wur-
de.
Die Änderungen sind prospektiv auf
Unternehmenszusammenschlüsse an-
zuwenden, bei denen der Erwerbszeit-
punkt zu Beginn der ersten Berichtspe-
riode des Geschäftsjahres, das am oder
nach dem 01.07.2009 beginnt, oder
danach liegt. Eine frühere Anwendung
ist zulässig. Der Standard kann jedoch
erstmals nur zu Beginn der Berichts-
periode des am oder nach dem
30.06.2007 beginnenden Geschäfts-
jahres angewendet werden. Wendet
ein Unternehmen diesen Standard vor
dem 01.07.2007 an, so ist dies anzu-
geben und gleichzeitig IAS 27 (geän-
dert 2008) anzuwenden.
Die Ermittlung der Anschaffungsko-
sten ist künftig kein eigenständiger
Schritt mehr im Rahmen der Erwerbs-

methode. Vielmehr ist die für den Un-
ternehmenserwerb seitens des Erwer-
bers hingegebene Gegenleistung zu
ermitteln.
Beziehungen zwischen Erwerber und
erworbenem Unternehmen vor dem
Zusammenschluss (sog. „pre-existing
relationships“) können in Folge des
Zusammenschlusses abgewickelt bzw.
beendet werden. Der Erwerber darf ei-
nen Gewinn/Verlust aus der Abwick-
lung dieser Beziehung nicht als Be-
standteil der Gegenleistung erfassen.
Anschaffungsnebenkosten des Unter-
nehmenserwerbs sind künftig sofort
aufwandswirksam zu berücksichtigen.
Bedingte Kaufpreiszahlungen, d.h.
von künftigen Ereignissen abhängige
Kaufpreisanpassungen, sind unabhän-
gig von Wahrscheinlichkeitsbeurteilun-
gen bzw. der Verlässlichkeit der Wert-
ermittlung in die Gegenleistung für
den Unternehmenserwerb zum Er-
werbszeitpunkt einzubeziehen. Soweit
die Erfassung der bedingten Kaufpreis-

zahlung zu einer Verbindlichkeit führt,
wird jede Änderung der Verbindlich-
keit in Folgeperioden aufgrund von
wertbegründenden Ereignissen er-
folgswirksam behandelt.
Hatte ein Erwerber vor dem Unterneh-
menszusammenschluss bereits Anteile
an dem erworbenen Tochterunterneh-
men (sukzessiver Anteilserwerb), fin-
giert der neue IFRS 3 nun eine Erlan-
gung der Kontrollmehrheit gegen Bar-
zahlung bei den neuerworbenen An-
teilen und im Wege einer Tauschaktion
zum fair value bei den Altanteilen. Die
Differenz zwischen fair value und
Buchwert der Altanteile ist erfolgswirk-
sam zu erfassen.
Im Hinblick auf die bilanzielle Behand-
lung von Minderheitenanteilen besteht
das Wahlrecht zwischen der sog. „pur-
chased goodwill method“ (= Auf-
deckung goodwill in Höhe der Beteili-
gung des Mutterunternehmens) und
der sog. „full goodwill method“ (= voll-
ständige Aufdeckung des goodwills). �
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IAS 39: Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung /
IFRS 7: Finanzinstrumente: Angaben

Das IASB veröffentlichte im November
2008 Änderungen an IAS 39 und IFRS 7
(Umgliederung finanzieller Vermögens-
werte – Zeitpunkt des Inkrafttretens
und Übergangsvorschriften), welche

mit der Verordnung (EG) Nr. 824/2009
vom 09.09.2009 in europäisches Recht
übernommen wurden.
Diese Änderungen geben Aufschluss
über den Zeitpunkt des Inkrafttretens

und die Übergangsvorschriften für die
Änderungen an den vorgenannten
Standards, die das IASB am 13.10.2008
veröffentlicht hat. �

IAS 39: Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung
Das IASB veröffentlichte im Juli 2008
unter dem Titel „Geeignete Grundge-
schäfte“ Änderungen zu IAS 39, wel-
che mit der Verordnung (EG) Nr.
839/2009 vom 15.09.2009 in europäi-
sches Recht übernommen wurden.

Die Änderungen sind spätestens mit
Beginn des ersten nach dem
30.06.2009 beginnenden Geschäfts-
jahres anzuwenden. Eine frühere An-
wendung ist zulässig, aber anzugeben.
Mit den Änderungen erfolgte die Klar-

stellung, wie bei der Bilanzierung von
Sicherungsgeschäften mit dem Infla-
tionsanteil von Finanzinstrumenten
und mit Optionskontrakten, die als
Sicherungsinstrumente genutzt wer-
den, umzugehen ist. �

IFRIC 17: Sachdividenden an Eigentümer
Das IASB veröffentlichte im November
2008 IFRIC 17 “Sachdividenden an Ei-
gentümer”, welche mit der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1142/2009 vom
26.11.2009 in europäisches Recht
übernommen wurde.
Die Interpretation ist prospektiv in der
ersten Berichtsperiode eines am
01.11.2009 oder danach beginnen-
den Geschäftsjahres anzuwenden. Eine
rückwirkende Anwendung ist unzuläs-
sig. Eine frühere Anwendung ist zuläs-
sig. Wendet das Unternehmen diese

Interpretation auf eine vor dem
01.07.2009 beginnende Berichtspe-
riode an, so hat es diese Tatsache an-
zugeben und ebenso IFRS 3 (überar-
beitet 2008), IAS 27 (geändert im Mai
2008) und IFRS 5 (geändert durch
IFRIC 17) anzuwenden.
IFRIC 17 bestimmt, dass Sachdividen-
den als Verbindlichkeit zu passivieren
sind, wenn der Beschluss der Haupt-
versammlung hierzu vorliegt. Die Divi-
dendenverbindlichkeit ist zum fair va-
lue der nichtentgeltlichen Vermögens-

werte zu bewerten. An jedem Ab-
schlussstichtag und am Erfüllungstag
muss das Unternehmen den Buchwert
der Dividendenverbindlichkeit über-
prüfen und anpassen, wobei Anpas-
sungen der Dividendenverbindlichkeit
im Eigenkapital zu erfassen sind. Bei
Erfüllung der Dividendenverbindlich-
keit sind etwaige Differenzen zwischen
dem Buchwert der ausgeschütteten
Vermögenswerte und dem Buchwert
der Dividendenverbindlichkeit im Ge-
winn oder Verlust zu erfassen. �

IFRIC 18: Übertragung von Vermögenswerten durch einen Kunden

Das IASB veröffentlichte im Januar
2009 IFRIC 18 „Übertragung von Ver-
mögenswerten durch einen Kunden“,
welche durch Verordnung (EG) Nr.
1164/2009 vom 27.11.2009 in euro-
päisches Recht übernommen wurde.
Diese Interpretation ist prospektiv auf
die Übertragung von Vermögenswer-
ten anzuwenden, die ein Unterneh-
men am oder nach dem 01.11.2009

von einem Kunden erhält. Eine frühere
Anwendung ist zulässig, sofern die Be-
wertungen und anderen Informatio-
nen, die zur Anwendung der Interpre-
tation auf frühere Übertragungen er-
forderlich sind, zum Zeitpunkt dieser
Übertragung vorlagen. Ein Unterneh-
men hat anzugeben, ab welchem Da-
tum die Interpretation angewandt
wurde.

IFRIC 18 stellt klar, wie die Übertra-
gung von Sachanlagen oder von Zah-
lungsmitteln von Kunden auf ein Un-
ternehmen für den Bau oder Erwerb
einer Sachanlage, die dann dazu zu
nutzen ist, diesen Kunden an ein Lei-
tungsnetz anzuschließen und/oder
ihm dauerhaften Zugang zu Gütern
oder Dienstleistungen zu gewähren,
durch den Kunden zu bilanzieren ist. �

IFRS 4: Versicherungsverträge / IFRS 7: Finanzinstrumente Angaben
Das IASB veröffentlichte im März 2009
Änderungen an IFRS 4 und IFRS 7, wel-
che mit der Verordnung (EG) Nr.
1165/2009 vom 27.11.2009 in euro-
päisches Recht übernommen wurden.

Die Änderungen sind spätestens mit
Beginn des ersten nach dem
01.01.2009 beginnenden Geschäfts-
jahres anzuwenden. Eine frühere An-
wendung ist zulässig, aber anzugeben.

Durch diese Änderungen werden ge-
nauere Angaben zur Bewertung zum
beizulegenden Zeitwert und zum
Liquiditätsrisiko bei Finanzinstrumen-
ten vorgeschrieben. �
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Das IASB veröffentlichte im März
2009 Änderungen an IFRS 9 und IAS
39, welche mit der Verordnung (EG)
Nr. 1171/2009 vom 30.11.2009 in
europäisches Recht übernommen
wurden.
Die Änderungen sind erstmals in der
ersten Berichtsperiode eines am

01.01.2009 oder danach beginnen-
den Geschäftsjahres anzuwenden.
Mit den Änderungen wird klargestellt,
wie eingebettete Derivate zu behan-
deln sind, wenn ein hybrider Vertrag
aus der Kategorie „ergebniswirksam
zum beizulegenden Zeitwert bewer-
tet“ umgegliedert wird. �

IFRIC 9: Neubeurteilung eingebetteter
Derivate / IAS 39 Finanzinstrumente:
Ansatz und Bewertung
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Sollte Ihnen die Teilnahme an den
IFRS-Workshops in 2009 nicht möglich
gewesen sein, haben Sie die Gelegen-
heit, die dazugehörigen Unterlagen
bei uns zu bestellen.

Neben den Vortragsfolien erhalten Sie
auch informative Anlagen sowie Fall-
studien und Beispielsrechnungen.
Die Unterlagen der folgenden Veran-
staltungen können Sie bestellen:

� Praxisworkshop Kauf-
preisallokation (IFRS 3)
� Praxisworkshop Im-

pairment (IAS 36)
� Praxisworkshop IFRS 7

– Finanzinstrumente

Ebenfalls bestellbar sind
die Unterlagen aus unse-
rer “BilMoG”-Reihe zu
praxisrelevanten Schwer-
punkten im HGB-Einzel-
abschluss, Änderungsbe-
darf bei HGB-Konzernab-

schlüssen sowie der Umsetzung der
neuen Regeln zu latenten Steuern.

Für die Bestellung wenden Sie sich bit-
te an Frau Karin Eidenschink unter der
Telefonnumer 089 76906-106 oder
schreiben eine E-Mail an awt@awt-
horwath.de (bitte unter Angabe Ihrer
Kontaktdaten und mit Bezug auf die
gewünschte Unterlage). �

Bestellbare Unterlagen von vergangenen
IFRS-Workshops
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